
 

 

Medienmitteilung, 10. Oktober 2025 

Behindertenhilfe ist ein Menschenrecht und kein Luxus  
 

Neuausrichtung der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt wird zu weniger Teilhabe und 
mehr Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung führen.  

Wir begrüßen ausdrücklich die in der Pressemitteilung vom 8. Oktober 2025 formulierte 
Zielsetzung des Landes Sachsen-Anhalt, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu 
stärken und die Leistungen im Sinne des Bundesteilhabegesetzes zukunftsfähig zu gestal-
ten. 

Allerdings sehen wir mit großer Sorge, dass die nun im Vertrag vorgesehenen Maßnah-
men diesem Anspruch nicht gerecht werden, da der aktuelle Vertragsentwurf in fast 
allen Bereichen eine faktische Reduzierung der Betreuung bedeutet.   

Für die Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung sollen künftig bis zu 
30 % weniger Mitarbeitende zur Verfügung stehen. Das hat zur Folge, dass die individuell 
notwendige Betreuung nicht im bisherigen Umfang gewährleistet werden kann – mit direk-
ten Auswirkungen auf Lebensqualität, Selbstbestimmung und Teilhabechancen der beglei-
teten und unterstützten Menschen. 

Wir sehen die Verantwortung für diese gravierenden Leistungskürzungen und die Verringe-
rung der Betreuungsangebote klar beim Sozialministerium unter der Führung von Frau Mi-
nisterin Petra Grimm-Benne (SPD).  

Die getroffenen Entscheidungen sind mit den im Vertrag und in der Pressemitteilung 
formulierten Zielstellungen nicht vereinbar. Sie widersprechen der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention und des Bundesteilhabegesetzes. 

Wir fordern daher: 

1. Keine Reduzierung des Betreuungspersonals in den Angeboten für Menschen mit 
Behinderung.  

2. Die Einrichtung unabhängiger regionaler Prüfstellen, die systematisch und trans-
parent die Einschränkungen durch den neuen Rahmenvertrag auf die Qualität, 
Quantität und Wirksamkeit der Leistungen prüfen. 

3. Eine vertraglich verankerte Nachverhandlungsoption, die kurzfristig und punktu-
ell eingreifen kann, sollte sich – wie von uns befürchtet – eine Verschlechterung der 
Betreuungssituation ergeben. 



„Die Menschen mit Behinderung in Sachsen-Anhalt haben ein Recht auf verlässliche, be-
darfsgerechte und qualitativ hochwertige Unterstützung.  Diesem Anspruch muss die Lan-
desregierung gerecht werden – nicht nur in ihren Äußerungen, sondern auch in der prakti-
schen Umsetzung. Die Weiterentwicklung der Angebote für Menschen mit Behinderung im 
Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und des Bundesteilhabegesetzes wird mit die-
sem Vertrag nicht gelingen.“ so Waltraud Wolff.  

Magdeburg, den 10. Oktober 2025  

 
 
Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. ist ein Verband 
der Freien Wohlfahrtspflege. Mit seiner Gründung am 8. September 1990 als gemeinnütziger Verein ist der 
Landesverband heute Dachorganisation von 27 Orts- und Kreisvereinigungen und 14 gemeinnützigen Gesell-
schaften. Das Ziel der Lebenshilfe ist, Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen zu helfen, ein mög-
lichst selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen. Die Lebenshilfe Sachsen-Anhalt ist 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen-Anhalt. 

 

Für Nachfragen rufen Sie gern an: 
Marcus Hoppe, Geschäftsführer 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 
Tel.: 0391/62 30 311; E-Mail: landesverband@lebenshilfe-
lsa.de  www.lebenshilfe-lsa.de 
Vorstand: Waltraud Wolff, Christina Hensel, Katharina Kirmes, Stefanie Siegel, Hartmut Dorsch, Stefan Labudde  
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